
Anbau von GV-Mais Mon810 bleibt verboten
Das Klageverfahren gegen das Ende April 2009 ver-
hängte Anbauverbot für den gentechnisch veränder-
ten (GV-)Mais Mon810 ist vorübergehend eingestellt 
worden.

Monsanto hat beim Verwaltungsgericht Braun-
schweig einen entsprechenden Antrag gestellt, dem 
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit zugestimmt hat. Damit liegt die Klage 
von Monsanto auf Eis und der Anbau des GV-Mais 

bleibt in Deutschland nach wie vor verboten, berichtet 
agrarzeitung.de. Monsanto suche nun das Gespräch 
mit dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit. Aussergerichtliche Gespräche 
würden vom Bundesamt aber dementiert. Sie fänden 
nicht statt und seien auch nicht geplant, so das BVL 
auf Anfrage. Monsanto war im vergangenen Jahr mit 
einem Eilantrag vor Gericht gescheitert.
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